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«r,$ fÖ)t»eU. V

3utt&esôefe^
betreffeicb bie

Kraitfctt^ uttfc HttfaUvcr)icl>cntita.
AuSzug

auSbem Sortrag non 9îationaIrat 3. ©cEjetbegger '
gehalten an ber

Selegiertewöerfammluttg ôeêSchroeij. ©ewerbeoerehtS
am 11. September 1910 in 3"S-

Soit boo Ttrbeirtjeber fiit* bie IKomtîen»erficf?euung
feines perfouals 23cttfäcje tciften?

Aach[Art, 2 ber Borlage hoben bie Kantone baS
9led|t, bie Kraulenoerficherung obligatorifch einzuführen.
SBenn ba§ geflieht fo toäre nach ben 93efc^t«ffen be?
AationalrateS ein heranziehen beS Arbeitgebers ju Sei»
trägen auSgefchloffen. ©er ©tänberat aber gibt ben
tantonen bie Befugnis, ben Arbeitgeber auch §u V* ber
Soften an bie obtigatorifdEje Kranlenoerficherung ju oer»
pflichten. :

®ar oft hört man biefe SiertelSbelaftimg als eine
bagatelle fcEjitbern, inbem ja baS lantonale Obligatorium
roohl noch lange auf fich marten taffen werbe; inbem
es nicht fefifiehe, bafj bann bie Kantone oon ihrer Se»
fugniS ©ebrauct) machen ; inbem ja allenfalls bie Seträge
minime feien ufro

Stuf biefen Seim Iriechen mir nicht, fonbern geftatten
un§ auf nadjftehenbe ©rwägungen geftütjt ein eigenes
Urteil.

_

1. Kommt heute bie SefugitiS ber Kantone, ben Ar»
beitgeber ju Seiträgen an bie Kranlenoerficherung ju
oerpftichten, in bie Serfage hinein, fo îomntt fie nicht
mieber heraus, unb man mirb in ber golgejeit baoon
©ebrauci) machen, ob bann baS Obligatorium fantonal
bleibe ober eibgenöffifdj werbe.

2.'©je gleichen Seifiungen, bie heute bie obligatorifche
Unfalloerficherüng ben Unfatllranlen leiften foil, wirb
itt ber fyolgezeit ebenfalls bie Kranlenoerficherung ben
drfranl'tett, jjnoaliben ober hinterlaffenen gemähten
müffen.

3. ©ine allgemeine, obligatorifche Kranlenoerficherung
mirb in abfehbarer fjeit unzweifelhaft fommen ; fie wirb
ein weites ©ettungSgebiet haben müffen, baS oon ben
•S'/sSJUUionen ©inmohnern minbeftenS '/è umfaffen bürfte.

4. SiS zum iznf'rafttreten berfelben werben weitere
Sotjnfteigernngen ficher erfolgen.;

_
Alle biefe galtoren müffen wir als ©runblage einer

Berechnung beS SetreffniffeS nehmen, bäS V* ber ißrä»
mten an eine allgemeine obligatorifche Kranfenoerficher»
jmg in abfehbarer ßeit ausmachen würbe, tpn unferer
ftngabe an bie nationalrätliche Kommiffion nannten wir
etne ©umme oon 7 9RiUionen pro ^ahr; offenbar ift
fte nod) oiel zu Hein.

Welmen wir bie Raffung beS ©tänberateS an, fo
unterzeichnen wir bamit gleictjfam eine Serpflichtung, bie
ûuerbingS erft in zirla 10 fahren ganz &u erfüllen fein

ca ^ fber bie Arbeitgeber in ihrer ©efamtheit jähr-
9 mit minbeftenS 7—10 Millionen ffranten belaften

mtrö — fo fteht eS mit ber Bagatelle. gür heute ift ber

leitun„5B ehr et ben Anfängen" unfere 2Beg»

,^®öen ben finanziellen Bebenlen hoben wir auch
oere ©inwenbungen, worunter folche grttnbfä^licher

j,: F' Segen eine SeitragSpflicht beS Arbeitgebers an

n«. 9^enoerfidheruttg feines SerfonalS z» machen. Sffiir

32 ber „Schweiz. ©ewerbe=8eitung"
r°.|'tteren hier bie bort erläuterten galtoren nur funt»

».'Behling ^ éoS

1. _®ie Unfalloerficherüng bringt SRehrbetaftungen mit
fich, bie für unfern Staub als baS äufjerfie zutäffi'ge
äRafj erachtet werben müffen.

Sftag auch bie Uebertragung ber ftälfte ber tßrämien
auf ben Arbeiter nach einer ftrengeren Qnterpretätion
beS ©efejzeS ober Umgehen eines bisherigen Brauches
lünffig nic£)t mehr als zuläffig erfannt werben, fo änbert
baS nichts an ber ©atfacfje, bah fchon baburdh fich bie
SerficherungSfoften beS SMfierS, üm bie Hälfte fieigern
werben.

Sie obligatorifche Unfalloerficherüng erfafjt, unb zmar
auSfchliefjlicl) ua*h unten, oiel mehr SetriebSinhaber als
bie bisherige Haftpflicht. ®ie neu erfaßten lleinen Seute
werben bie neuen Saften ferner genug empfinben.

Slohl hoben wir eine beljörbfiche, zweifellos mjt
aller ©eioiffenhaftigleit aufgefteUte Berechnung ber bis»
herigen unb ber fünftigen fßrämien, nach weither mit
©infchlnfj ber iRentenentfchäbigung bie Koften fich «ict)t
fteigern werben, ©ine ©arantie aber, bah baS ehb»

gültige Aefultat.bie in jener Berechnung gezogenen ©renzen
nicht überfteige, würbe wohl leine Se|örbe übernehmen
lönnen. Kommen aber Ueberrafchungen, fo muh ber Sir»

beitgeber allein fich bamit abfinben. SSarten wir biefe,
warten wir auch bie Ueberrafchungen ab, bie ber ©in»
fchluh ber SerufSlranlheiten mit fich bringen tann.
SSeiter zu gehen, hieffe ben Sogen zu ftarl fpannen,

2. Betriebsunfälle ober SerufSlranlheiten finb in
einem Kaufalzufammenhang mit ber SerufStätigleit. ®en
Setrieb ober beffen tynhober jgj folgen folcher @r=

franfungen hoftbor zu machen, läfjt fich• rechtlich be»

grünben. ©ie llrfachen ber übrigen ©rlranlungen aber

finb inbioibueH, fie lönnen mit Selbftoerfcljulben, mit
ffahrläffigfeit ober erblicher Selaftung im 3ufommen»
hang fein, ©in Stecht, ben Arbeitgeber für bie folgen
folcher ©rlranlungen feines fßerfonalS in SRitleibenfchaft
Zu zlohoU' befiehl nicht. SBenn alle Bürger cor bem

©efetje gleich finb, mit welchem Stechte will man barth
bem Arbeitgeber fagen: ,,©u miiht bie KranlheitSfolgen
beineS Slächften mittragen helfen, für bich befteht aber
ein gleicher Anfpruch nicht." ®aS ift nicht bie S'iechtS»

auffaffung beS SolleS. -
3. flu ffubuftrie unb ©ewerbe lennt man leine ©ienft»

herren unb leine ©ienfipflichtigen mehr, ©er Arbeit»

nehmer will frei, felbftänbig unb unabhängig fein, unb
er - ift eS auch- Alle ArbeitSbebingungen finb zwifçhen ben

Parteien oertragtich geregelt. ®aS SerhältniS ift feiner
Statur nach lein ©ienft», fonbern ein SßerloerhältniS.
SJtit ber Sefettigung beS ©ienftherrn müffen aber auch
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Bundesgesetz
betreffend die

Aranken- und Anfallversicherung.
Auszug

aus dem Vortrag von Nationalrat I. Scheidegger '
gehalten an der

Delegiertenversammlung des Schweiz. Gewèrbèvereìns
am 11. September 19lv in Zug.

Soll der Arbeitgeber für die Krankenversicherung
seines Personals Beiträge leisten?

Nach Art. 2 der Vorlage haben die Kantone das
Recht, die Krankenversicherung obligatorisch einzuführen.
Wenn das geschieht, so wäre nach den Beschlüssen des
Nationalrates ein Hm anziehen des Arbeitgebers zu Bei-
trägen ausgeschlossen. Der Ständerat aber gibt den
Kantonen die Befugnis, den Arbeitgeber auch zu der
Kosten an die obligatorische Krankenversicherung zu ver-
pflichten.

Gar oft hört man diese Viertelsbelastung als eine
Bagatelle schildern, indem ja das kantonale Obligatorium
wohl noch lange auf sich warten lassen werde; indem
es nicht feststehe, daß dann die Kantone von ihrer Be-
fugnis Gebrauch machen; indem ja allenfalls die Beträge
minime seien usw

Auf diesen Leim kriechen wir nicht, sondern gestatten
uns auf nachstehende Erwägungen gestützt ein eigenes
Urteil.

1. Kommt heute tue Befugnis der Kantone, den Ar-
beitgeber zu Beiträgen an die Krankenversicherung zu
verpflichten, in die Vorlage hinein, so kommt sie nicht
wieder heraus, und man wird in der Folgezeit davon
Gebrauch machen, ob dann das Obligatorium kantonal
bleibe oder eidgenössisch werde.

2. Die gleichen Leistungen, die heute die obligatorische
Unfallversicherung den Unfallkranken leisten soll, wird
in der Folgezeit ebenfalls die Krankenversicherung den
Erkrankten, Invaliden oder Hinterlassenen gewähren
müssen.

3. Eine allgemeine, obligatorische Krankenversicherung
wird in absehbarer Zeit unzweifelhaft kommen; sie wird
ein weites Geltungsgebiet haben müssen, das von den
3' - Millionen Einwohnern mindestens '/s umfassen dürfte.

4. Bis zum Inkrafttreten derselben werden weitere
Lohnsteigerungen sicher erfolgen.

^
Alle diese Faktoren müssen wir als Grundlage einer

Berechnung des Betreffnisses nehmen, das V-i der Prä-
wen an eine allgemeine obligatorische Krankenversicher-
ung in absehbarer Zeit ausmachen würde. In unserer
Eingabe an die nationalrätliche Kommission nannten wir
eme Summe von 7 Millionen pro Jahr; offenbar ist
sie noch viel zu klein.

Nehmen wir die Fassung des Ständerates an, so
unterzeichnen wir damit gleichsam eine Verpflichtung, die
allerdings erst in zirka 10 Jahren ganz zu erfüllen sein

>îà aber die Arbeitgeber in ihrer Gesamtheit jähr-
nch mit mindestens 7—10 Millionen Franken belasten
wrd —ff steht es mit der Bagatelle. Für heute ist der

lellun ^^^ î den Anfängen" unsere Weg-

.^eben den finanziellen Bedenken haben wir auch
oere Einwendungen, worunter solche grundsätzlicher

gegen eine Beitragspflicht des Arbeitgebers an
Pànversicherung seines Personals zu machen. Wir

Nr. 32 der „Schweiz. Gewerbe-Zeitung"

wo Sttren hier die dort erläuterten Faktoren nur sum-

».-Z«u««s („WDWÄch ^
êvs

1. Die Unfallversicherung bringt Mehrbelastungen mit
sich, die für unsern Stand als das äußerste zulässige
Maß erachtet werden müssen.

Mag auch die Uebertragung der Hälfte der Prämien
auf den Arbeiter nach einer strengeren Interpretation
des Gesetzes oder Umgehest eines bisherigen Brauches
künftig nicht mehr als zulässig erkannt werden, so ändert
das nichts an der Tatsachs, Paß schon dadurch sich die
Versicherungskosten des Meisters, Um die Hälfte steigern
werden.

Die obligatorische Unfallversicherung erfaßt, und zwar
ausschließlich nach unten, viel mehr Betriebsinhaber als
die bisherige Haftpflicht. Die neu erfaßten kleinen Leute
werden die neuen Lasten schwer genug empfinden.

Wohl haben wir eine behördliche, zweifellos mit
aller Gewissenhaftigkeit aufgestellte Berechnung der bis-
herigen und der künftigen Prämien, nach welcher mit
Einschluß der Rentenentschädigung die Kosten sich nicht
steigern werden. Eine Garantie aber, daß das estd-

gültige Resultat.die in jener Berechnung gezogenen Grenzen
nicht übersteige, würde wohl keine Behörde übernehmen
können. Kommen aber Ueberrafchungen, so muß der Ar-
beitgeber allein sich damit abfinden. Warten wir diese,
warten wir auch die Ueberrafchungen ab, die der Ein-
schluß der Berufskrankheiten mit sich bringen kann.
Weiter zu gehen, hieße den Bogen zu stark spannen.

2. Betriebsunfälle oder Berufskrankheiten sind in
einem Kausalzusammenhang mit der Berufstätigkeit. Den
Betrieb oder dessen Inhaber für die Folgen solcher Er-
krankungen haftbar zu machen, läßt sich, rechtlich be-

gründen. Die Ursachen der übrigen Erkrankungen aber
sind individuell, sie können mit Selbstverschulden, mit
Fahrlässigkeit oder erblicher Belastung im Zusammen-
hang sein. Ein Recht, den Arbeitgeber für die Folgen
solcher Erkrankungen seines Personals in Mitleidenschaft
zu ziehen, besteht nicht. Wenn alle Bürger vor dem

Gesetze gleich sind, mit welchem Rechte will man dann
dem Arbeitgeber sagen: „Du mußt die Krankheitsfolgen
deines Nächsten mittragen helfen, für dich besteht aber
ein gleicher Anspruch nicht." Das ist nicht dis Rechts-
auffassung des Volkes. -

3. In Industrie und Gewerbe kennt man keine Dienst-
Herren und keine Dienstpflichtigen mehr. Der Arbeit-
nehmer will frei, selbständig und unabhängig sein, und
er ist es auch. Alle Arbeitsbedingungen sind'zwischen den

Parteien vertraglich geregelt. Das Verhältnis ist seiner
Natur nach kein Dienst-, sondern ein Werkverhältnis.
Mit der Beseitigung des Dienstherrn Müssen aber auch

Z2 tompàiei-te 4. îànkv

àlà!àn5LieM.Ljel
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feine jßftictjten unb mit ber ©mancipation be! Dienfl
Pflichtigen müffen aucfj feine Redjte all fotdje ba£)inge=
fatten erachtet roerben. Sßenn el eine Qeit gab, mo ber
Dienfttjerr mit Redjt für bie tränten Stage feine! Dienft-
Pflichtigen ju forgen (jatte, fo gehören fotctje ißftidjten
be! SReifter! unb fotctje Anfprudjlbercdjtigungon be!
Arbeiter! in Qnbuftrie unb ©eroerbe ber aSergangeiu
tjeit an.

4. Der ^ettgeift hat pnfctjen 9Reifter unb Arbeiter
eine Ätuft gefdjaffen. Die tetjteren fütjren einen beftäro
bigen ßampf gegen bie erfteren. Sie opfern für biefen
Sfampf ungleich mefjr ©elb, at! bie Sranfenuerftcfjeritng
oon itjnen forbern mürbe, ©ie fügen bamit ben Arbeit*
gebern enormen ©djabeit p. Äann e! unter joldjcn
Ümfiänben ; gerechtfertigt erfcheinen, bem Angegriffenen
Opfer cur iÖlitberung ber Kranfleitlfotgen feine! An--
greifer! ju überbinben? SR it einerfotctjen Orbnung ber
Dinge mirb man bal Redjilgefüljt be! 23olfe! nicht
förbern.

5. Da! ©eltunglgebiet einer allgemeinen obtigato-
rifdjen Äranfenoerfidjerung mufj ein oiel roeitere! fein
all ba! heute für bie, Unfattoerficherung oorgefeljene.
©otoeit babei Arbeitgeber in SSetradtjt falten, trifft el
nidEjt nur fäpitatfräftige Retrieblintjaber, fonbern in ber
erbrücfenben aRetjrcatjt „fletne Sente", bie gar oft eben-
fofetjr, roenn nicht mehr um ihre ©jiftenc ringen müffen
at! bie Arbeiter, ttnb nun füllen fünftig otjne Au!--
nähme äudj alte biefe „©jiftencen" an bie ftranfenocr-
ficherung ihrer SRitarheiter Beiträge teiften, unb fie fetbft
fotten teer aulgetjen, roeit fie — Arbeitgeber finb Solchen
Reuerungen 'roirb ba! SSotï nicht mehr lange tpeerfolge
teiften.

6. Qu ©tjren ber Arbeiter mufj gefagt roerben, bafj
nicfjt fie el finb, roetdje eine a3eitrag§pfüd)t ber SReifter
an bie Äranfenoerficherung poftulierten. Auâ itjren an
bie erfte SSortage geftetltcn 93ege£jren ;gitieren roir fotgenbe
©ätje :

„1. -Die ^Beiträge cur Krantenoerfidjerung (auf Uranien»
gelb) tperben aulfdjtiefjtidj oon ben oerfictjerten
Arbeitern fetbft getragen, unter boren ©elbftocr-
roattung bie Waffen fietjen.

2. Die jjürforge für unentgeltliche fôranïenpftege (ärct--
fidtje |jilfe, Heilmittel unb nötige ©pitatoerpflegung)
gefcfjieht burdj ben 33unb unter SJtitroirtung ber
Baritone. '

;(•; ; -, : ; - - -
'

••
_ -.

Der Arbeitertag oon Riet, an roetctjem 271 D'été»

gierte at! SSertreter pon 92,697 SRitgtiebern be! ©ctjroeice»
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rifdjen Arbeiterbunbe! teilnahmen, erhob am 3.
1893 biefe Anträge einftimmig cum ^öefc^tuü-"

s „Die fchroeicerifclje Arbeiteraft roirb baher jebeti

©ntrourf ber Krauten» unb Unfattoerficherung ablehnen,
ber nicht auf bie fiaattidje unentgeltliche Krantenpftegé
gegrünbet ift, baburch ben Arbeitern ermögtiiht, %e
Krantenberfidjerung fetbft cu beftreiten unb itjre Krattfem
taffen ohne jebe 93ormunbfdhaft ber Unternehmer fetbft
Cu organifieren unb cu oerioalten. Die fetbftänbige 0r=

ganifation ftetjt ber ArbeiterfcEjaft höher all Beiträge
ber Unternehmer oou 1—2°/o be! Sotjnel, fobalb irgend
roelche aSeoormunbung bamit oerbunben ift.

Die Unternehmer unb ©efchäftlinhaber erfüllen ihren
Deit an biefer fokalen Aufgabe, unb cmar einen Seit,
ben fie gut tragen: lönnen, roenn fie bie Soften einer

umfaffenben Unfattoerficherung übernehmen."

_

Qn ben SJorberatuugen ber heutigen ißortage nahmen

fie teine anbere Stellung ein. Am fctjroeicer. Arbeiter*

tag oom 24. April 1905 in Otten fagte ber Referent

fyürhotc: -

„Die ibeatfte SÖfung beftünbe barin, bafj bie Arbeiter

für bie Soften ber Krauten* unb bie ©efchäftlintjaber
für bie Soften ber Unfattoerficherung auftämen."

töeim gleiten Anlag tief? fidj |)err -ßationatrat @reu=

lieh roie folgt oernebmen :

„ABir motten mit ber JîranîeUoerfidherung ben

Anfang machen unb emav ohne eine Rertuppetung
oon Beiträgen ber ©efchäftlinhaber unb benen ber

Arbeiter." -

Rieht nur oerlangen atfo bie Arbeiter feine üReifterl

betträge an bie Sranfenoerficherung, fonbern fie befunben

fiefj ät! ©egner einer fotctjen Seitragsteiftung. .Unfere

©ociatpotitifer finb e! atfo, bie über ba! Qiet hwuu!

fdjiehen. ©I ift nur fcfjabe, baf anbëre ftatt fie fetbft

bie Äonfequencen bafür tragen müffeu.
7. SRan beruft fictj auf bie frühere Vorlage, bief^on

eine Reitrag^pitictjt be! Arbeitgeber! an bie ^ranferirer'

fidjerung enthalten hub«/ foroie auf au!tänbifche @e|ctje,

roetdje gteidje t]if(ic(jten ebenfalt! enthatten, vta^ bent

©ortlaut aller jener ©efe^e mufj aber nidjt bie litt'
fatt fonbern bie Äranfenoerfidjerung bie

gen oon öetrieblunfätten übernehmen, bie innerhalb eittet

gerotffen Qrift heilen, 2Bo nun eine Stranfenoerficherung
einen Deit ber Soften ber ©etrieblunfattoerfidjerung übet'

nehmen mufj, rechtfertigt fidj eine 33eitrag!pfticE)t bes

Arbeitgeber! an biefelbe. Rad) ber heutigen Rodage

finb aber ber Stranlonoerfidjerung feine folgen Saften

Cugebacht; be^hotb ift auch bie Berufung auf bie friitjete

Rortage nicht juläffig.
Auf ©runb alt biefer ©rroägungeu fam ber Qentrat

oorftanb, itub ctoor roieberum einftimmig, cüut

e! fei mit 'söegug auf Art. 2 an ber ©^tuhrtahtne be!

Rationatrate! fefteuhatten, taut metcher eine Reitrag»'

Pflicht be! Arbeiter! an bie obtigatorifetje Sranfenoet'

ficherung aulgeföhtoffen ift.
Analog biefer grunbfählidjen ©teUungnahme m

roir un! aud) bagegen roenben, ba^ nn! bie P'
für franfe Dage bellßerfonat! burch ein anbere! '

(Art. 1381 .D.'R.) überbunben roerbe. SBütbe a6cr^ W

Art. 97 ber a3erfidjerung!oortage nad) ber fiänberätW
Raffung angenommen, fo hätte ba! fotgenbe ^onfequenge^

1. Dem Sinne nach mirb burdj Art. 1381 D.® -

bem Arbeitgeber bie jßftidjt auferlegt, alten Arbeitnehmer /

bie über ein (jatjr in feinem betriebe tätig finb, *
renb einer unoerfäjutbeten ftranftjeit oon cMa ^

ü»«

unb ohne Rücffic^t auf bie ^ranffjeitlurfadje ben »ea

Sohn cu becatjten. Räch ©djä^ungen be! ©erne

ftanbel oerbleiben cirfa 65 ®/o ber Arbeiter über
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seine Pflichten und mit der Emanzipation des Dienst-
Pflichtigen müssen auch seine Rechte als solche dahinge-
fallen erachtet werden. Wenn es eine Zeit gab, wo der
Dienstherr mit Recht für die kranken Tage seines Dienst-
Pflichtigen zu sorgen chatte, so gehören solche Pflichten
des Meisters und solche Anspruchsberechtigungen des
Arbeiters in Industrie und Gewerbe der Vergangen-
heit an.

4. Der Zeitgeist hat zwischen Meister und Arbeiter
eine Kluft geschaffen. Die letzteren führen einen chestän-
digen Kämpft gegen die ersteren. Sie opfern für diesen
Kampf ungleich mehr Geld, als die Krankenversicherung
von ihnen fordern würde. Sie fügen damit den Arbeit-
geliern enormen Schaden zu. Kann es unter solchen
Umständen gerechtfertigt erscheinen, dem Angegriffenen
Opfer zur Milderung der Krankseitssolgen seines An-
greisers zu überbinden? Mit einer solchen Ordnung der
Dinge wird man das Rechtsgefühl des Volkes nicht
fördern.

5. Das Geltungsgebiet einer allgemeinen obligato-
rischen Krankenversicherung muß ein viel weiteres sein
als das heute für die. Unfallversicherung vorgesehene.
Soweit dabei Arbeitgeber in Betracht fallen, trifft es
nicht nur kapitalkräftige Betriebsinhaber, sondern in der
erdrückenden Mehrzahl „kleine Leute", die gar oft eben-
sosehr, wenn nicht mehr um ihre Existenz ringen müssen
als die Arbeiter, lind nun sollen künftig ohne Aus-
nähme auch alle diese „Existenzen" an die Krankenver-
sicherung ihrer Mitarbeiter Beiträge leisten, und sie selbst
sollen leer ausgehen, weil sie — Arbeitgeber sind! Solchen
Neuerungen wird das. Volk nicht mehr lange Heerfolge
leisten.

6. Zu Ehren der Arbeiter muß gesagt werden, daß
nicht sie es sind, welche eine Beitragspflicht der Meister
an die Krankenversicherung postulierten. Aus ihren an
die erste Vorlage gestellten Begehren zitieren wir folgende
Sätze:

„1. -Die Beiträge zur Krankenversicherung (auf Kranken-
geld) werden ausschließlich von den versicherten
Arbeitern selbst getragen, unter deren Selbstver-
waltung die Kassen stehen.

2. Die Fürsorge für unentgeltliche Krankenpflege (ärzt-
liche Hilfe, Heilmittel und nötige Spitalverpflegung)
geschieht durch den Bund unter Mitwirkung der
Kantone,

Der Arbeitertag von Mel, an welchem 27l Dele-
gierte als Vertreter von 92,697 Mitgliedern des Schweize-
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rischen Arbeiterbundes teilnahmen, erhob am 3.
1893 diese Anträge einstimmig zum Beschluß."

> „Die schweizerische Arbeiterschaft wird daher jeden

Entwurf der Krankey- und Unfallversicherung ablehnen,
der nicht auf die staatliche unentgeltliche Krankenpflege
gegründet ist, dadurch den Arbeitern ermöglicht, ihre
Krankenversicherung selbst zu bestreiken und ihre Kranken-
lassen ohne jede Vormundschaft der Unternehmer selbst

zu organisieren und zu verwalten. Die selbständige Or-
ganisation steht der Arbeiterschaft höher als Beiträge
der Unternehmer von 1—2"/o des Lohnes, sobald irgend-
welche Bevormundung damit verbunden ist.

Die Unternehmer und Geschäftsinhaber erfüllen ihren
Teil an dieser sozialen Aufgabe, und zwar einen Teil,
den sie gut tragen können, wenn sie die Kosten einer

umfassenden Unfallversicherung übernehmen."

In den Vorberatllngen der heutigen Vorlage nahmen
sie keine andere Stellung ein. Am schweizer. Arbeiter-

tag vom 24. April 1905 in Ölten sagte der Referent

Für holz:
„Die idealste Lösung bestünde darin, daß die Arbeiter

für die Kosten der Kranken- und die Geschäftsinhaber
für die Kosten der Unfallversicherung aufkämen."

Beim gleichen Anlaß ließ sich Herr Nationalrat Greu-
lich wie folgt vernehmen:

„Wir wollen mit der Krankenversicherung den

Anfang machen und zwar ohne eine Verkuppelung
von Beiträgen der Geschäftsinhaber und denen der

Arbeiter."
9richt nur verlangen also die Arbeiter keine Meister-

beitrüge an die Krankenversicherung, sondern sie bekunden

sich als Gegner einer solchen Beitragsleistung. .Unsere

Sozialpolitiker sind es also, die über das Ziel hinaus

schießen. Es ist nur schade, daß andere statt sie selbst

die Konsequenzen dafür tragen müssen.

7. Man beruft sich auf die frühere Vorläge, die schon

eine Beiträgspflicht des Arbeitgebers an die Krankenver-

sicherung enthalten habe, sowie auf ausländische.Gesetze,

welche gleiche Pflichten ebenfalls enthalten. Nach dem

Wortlaut aller jener Gesetze muß aber nicht die Un-

fall-, sondern die Krankenversicherung die Fol-

gen von Betriebsunfällen übernehmen, die innerhalb einer

gewissen Frist heilen, Wo nun eine Krankenversicherung
einen Teil der Kosten der Betriebsunfallversicherung über-

nehmen muß, rechtfertigt sich eine Beitragspflicht des

Arbeitgebers an dieselbe. Nach der heutigen Vorlage

sind aber der Krankenversicherung keine solchen Lasten

zugedacht,- deßhalb ist auch die Berufung auf die frühere

Vorlage nicht zulässig.

Auf Grund all dieser Erwägungen kam der Zentral-

vorstand, und zwar wiederum einstimmig, zum Schlüsse,

es sei mit Bezug auf Art. 2 an der Schlußnahme des

Nationalrates festzuhalten, laut welcher eine Beitrags-

pflicht des Arbeiters an die obligatorische Krankenver-

sicherung ausgeschlossen ist.
Analog dieser grundsätzlichen Stellungnahme m

wir uns auch dagegen wenden, daß uns die Für

für kranke Tage des Personals durch ein anderes -

(Art. 1381.0.-R.) überbunden werde. Würde aber de

Art. 97 der Versicherungsvorlage nach der ständerätW
Fassung angenommen, so hätte das folgende Konsequenzen-

1. Dem Sinne nach wird durch Art. 1381 O-

dem Arbeitgeber die Pflicht auferlegt, allen Arbeitnehmer -

die über ein Jahr in seinem Betriebe tätig sind, mal

rend einer unverschuldeten Krankheit von zirka 3 Woa?

und ohne Rücksicht auf die Krankheitsursache den von

Lohn zu bezahlen. Nach den Schätzungen des M^e
standes verbleiben zirka 65°/o der Arbeiter über
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20. Oktober bis 20. November
wegen Spezialisierung des Geschäftes

grosser, amtlich bewilligter

AUSVERKAUF
von Wasser- und Gas-Apparaten jeder Art :: Beleuchtungs-

körpern, Glaswaren, Gasdrehwaren :: Schiebern, Hydranten,

Anhohrschellen :: Fittings aus Schmiedeisen und Weichguss

(Marke B. S. J. G. und A. H.) :: :: Werkzeugen etc. etc.

zu ganz besonders reduzierten. Preisen '

ni m m -

in den neuen Ausstellungs-Räumen unserer Geschäftshäuser

Ankerstrasse Mo. 110

Bäckerstrasse Ko. 52
(Tramhaltestelle: HELVETIAPLATZ)

Armaturenfabrik Zürich
vormals HAPP E CIE.
TeleptLon; Sl^ — 2309 — 6119 - 4126.
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Qaljr in ber gleiten ©telle, unb nach ben ©Hebungen
ber ©rofjinbuftrieEen finb eS 75®/».

2. Bad) SRafjgabe biefer ©efetzeSbefiimmung unb ber
vorgenannten ftänberätlidjen ffäffung beS Art. 97 tjätte
ber Arbeitgeber, ber fein Ißerfonal auf feine Soften gegen
BetriebSunfaflfolgen oerficljeri f)at, für 65—75% beS»

felben weiter p begasten :

a) Stifts, wenn einer ber verfidjerten Arbeiter zufolge
Betriebsunfall oberBerufSfranfljeit arbeitsunfähig ift.

b) ®en ooflen Solm wäprenb 3 3Boct)en, wenn'ber
gleiche Arbeiter auS einer anberri 5£rân£f)eitêurfac£)e
an ber Arbeit oerhinbert wirb unb fid) in feiner
^ranfenfaffe befinbet.

c) ®en gleichen voEen Sohn minuS baS Sfranfengelb,
wenn fiel) ber gleiche Arbeiter in einer ^ranfenfaffe
befinbet urtb fein SReifter minbeftenS bie Raffte
ber betreffenben Prämie entrichtet.

@S ift ohne weiteres flar, bafj bie aus biefen Be=

fümmungen refultierenbe Belüftung beS Arbeitgebers in
ber ffolgezeit oiel größer würbe als bie in ber ftänbe»
rätlic|en Raffung beS Art. 2 ber Vorlage enthaltene.
Sßir muffen unS alfo auch 9?flou bie unS auf biefem
Söege pgebachte Belüftung* wenben.

©eeljrte .perren Delegierte ®ie Sfranfen? unb ltn=
faEperficfjerung ift für unfern ©taub von fo großer
Tragweite, bajj ich eS als ißflicfjt erachtete, ohne Büdfidjt
auf bie Sänge beS BeferateS, (ftpeu einen Karen lieber»
blid über bie ganze' Situation p geben. jfm Stamen
beS jjeutraloorftanbeS unterbreite ich 3h«en folgenbe,
einftimmig gefaxte

Befolution:
„®er ©djweiz. ©ewerbeoerein wirb auch fernerhin

prinzipiell für baS Quftanbefommen ber iranien» unb
UnfaEoerficherung tatfräftig wirfen. @r hült bafür,
ba^ ^ Arbeitgeber bie Soften ber Sferfidherung ber
Betriebsunfälle unb BerufSfranfheiten übernehmen
fönnen, erachtet aber bie baherige Belüftung für feinen
©tanb als baS äufjerft pläffige Blaff-

9Rit Bezug auf bie Berfidjerung gegen Ifranfheiten
auS anbern Urfacljen fönnen auS ben genannten unb
auS prinzipiellen ©rünben beut Arbeitgeber für fein
bereits bei ber ©chweizerifdjen BerfichetungSanftalt
auf feine Soften oerficherteS fßerfonal feinerlei Bei»
träge zugebaut worben.

^eber Borlage, [bie eine berartige Belüftung vor»
fehen würbe, mûfjte fiep ber Berein wiberfetjen."
2Bir haben in ber Befolution nur biejenigen Borbe»

halte aufgenommen, bie für unS conditio sine qua non
ffnb. ffür bie Berwirflichung unferer weiteren, bisher
nid)t erfüllten fßoftulate werben wir felbftrebenb weiter
wirfen; inbeffen h«t eS ben ©inn, es fei bie Annahme
ber Borlage nur von ben in ber Befolution enthaltenen
Borbehalten abhängig zu machen. Qm ©inne beS legten
ÀbfatjeS ber Befolution muh t>ie enbgültige Berficl)erungS=
vorläge feinen Zweifel lynterlaffen, bah ber Arbeitgeber,
bér fein ißerfonal auf feine Soften bei ber ©ehweizertfehen
BerficherungSanftalt oerfxcf)ert hat, oon jeglichen weiteren
Beiträgen an bie ^ranfenoerfidjerung ober von Sohn»
Zahlungen an baS Ißerfonal währenb ©rfranfungen ent»
hoben ift.

Unb nun, meine ßerren, geftatten ©ie mir noch einiqe
Bßorte als ©chtufj.

$n allen ztoilifierten Sänbern ftrebt man bermalen
ria<h fozialen Beformen. SBürbe fich ber ©ewerbeftanb
biefer jjeitfirömung grunbfätjltd) wiberfetjen, fo würbe
ber ßeitgeift über ihn hiuwegfdjreiten. SBürben anbere
©tänbe; [ihren ERitarbeitern beffere ArbeitSbebingungen
gewähren, fo würben balb genug bie intelligenten unb

ftrebfamen ©lemente bem ©ewerbeftanb ben Büden fehle»,

waS p einer langfamen, aber fieberen Berfumpfunj
biefeS ©tanbeS führen mühte.

®ie Bef'chtüffe unferer TDelegiertenoerfammtuiigen non

©olothurn (1904) ttnb ©t. ©aüen (1907), fotvie bit

Stellungnahme unferer ßentralleitung, bie fie ber Bor»

läge in allen ihren ©tabien zuteil werben lieh, betveifen,

bah vir bie (frage nicht nach bem ©etbfacf beurteile»,

baf wir nic£)t ©egner, fonbern überzeugte jförberer bet

Äranfen» unb Unfalloerficherung finb. 2Bir wollen ntcjjt

hinter bem AuSlanb zurücfbleiben. SBir erachten es aß

fPftidjt, mitzuwirfen, bah unfere SRitarbeiter unb tijre

Angehörigen vor SRangel unb ©lenb gefchü^t werbe»,

wenn fie bureb unoerfchulbeteS SRihgetd)id wäl)renb bet

Ausübung beS gemeinfamen Berufes franf ober invaiib

werben ober gar baS Seben oerlieren. 2)aS grofje 2Betî

forgt aber nic£)t nur für bie Arbeiter, fjufolge unfern

Bemühungen, genieht aud) ber SReifter von feinen @eg>

nungen. Unb wir woEen hoffen, eS werben recht viele

Keine Betriebsinhaber baoon ©ebraucl) machen, um fié

unb bie Angehörigen vor ben (folgen fernerer ©cl)icffaß>

fdjläge zu bewatren.
9Ran bezeichnet bie Berireter beS ©ewerbeftanbes oft

unb gar leichthin als „Beaftionäre". Unfere Haltung

Zu ber Borlage fönnte biefe Oualififation nicht ree)t-

fertigen. 3Rit ber llebernahtne ber grofjen ERchrlak
leiften wir an zeitgemähe Beförmen weit mehr als bie

©ozialpolitifer, bie ihren Beitrag nur in SBorten fpenben

fönnen. Unb bie BorauSfehungen, bie wir zu machen

gezwungen finb, finb auch fozialpolitifch fo fehr begründet,

bah van eS nicht unS zur Saft legen fönnte, wenn wir

burch SRihachtung jener BorauSfetpngen gewaltfam i»

baS Sager ber Dppofition ober gar ber Beaftion ge'

trieben würben.
(fnbem wir aber auS aEen übrigen Borbehalten fei»

„©ntweber — Ober" machen, woEen wir hoffen, ef

werbe bie enbgültige ©eftaltung ber Borlage unfern $ei<

faE ftnben fönnen, unb bann werben wir aber auef

mit aEen SRittetn unb freubig für baS ffuftanbefornmen

ber iranien» unb UnfaEoerficherung wirfen.

(fm Bamen beS QentratoorfianbeS empfehle ici) 3|ne»

bie Annahme ber oorgefchtagenen Befolution.

jVilgemeines Bauwesen.

Böuwcfen in Borfdiad). (©ingef.) ®ie Bautä%

feit in Borfchach unb Umgebung ift momentan etwas

flau, waS bem Umftanbe zupfchreiben ift, baf w

©efchäftSgang in »ber ©tiderinbuftrie nod) fefr zu vun»

fdhen übrig Iaht. ©inigS fleinere Bauten gefen W'

BoEenbung entgegen, Beubauten finb auf fommenM»

(frühjahr einige in AuSfidp, barunter bie UeberbauitjJ

beS MofterarealeS ©t. ©djolaftifa burch .pernt $r. paw

in ©olbach-

Joh. Graber
Eisenkonstruktions -Werkstätte

Wintarthssr WAUitnj»«'»«»

Best eingerichtete

SpeziaSfabrik eiserner Formen
für £.8 •
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Jahr in der gleichen Stelle, und nach den Erhebungen
der Großindustriellen sind es 75"/».

2. Nach Maßgabe dieser Gesetzesbestimmung und der
vorgenannten ständerätlichen Fassung des Art. 97 hätte
der Arbeitgeber, der sein Personal auf seine Kosten gegen
Betriebsunfallfolgen versichert hat, für 65—75" » des-
selben weiter zu bezahlen:

a) Nichts, wenn einer der versicherten Arbeiter zufolge
Betriebsunfall oderBerufskrankheit arbeitsunfähig ist.

b) Den vollen Lohn während 3 Wochen, wenn der
gleiche Arbeiter aus einer andern Krankheitsursache
an der Arbeit verhindert wird und sich in keiner
Krankenkasse befindet.

e) Den gleichen vollen Lohn minus das Krankengeld,
wenn sich der gleiche Arbeiter in einer Krankenkasse
befindet und sein Meister mindestens die Hälfte
der betreffenden Prämie entrichtet.

Es ist ohne weiteres klar, daß die aus diesen Be-
stimmungen resultierende Belastung des Arbeitgebers in
der Folgezeit viel größer würde als die in der stände-
rätlichen Fassung des Art. 2 der Vorlage enthaltene.
Wir müssen uns also auch gegen die uns auf diesem
Wege zugedachte Belastung wenden.

Geehrte Herren Delegierte! Die Kranken- und Un-
fallversicherung ist für unsern Stand von so großer
Tragweite, daß ich es als Pflicht erachtete, ohne Rücksicht
auf die Länge des Referates, Ihnen einen klaren Ueber-
blick über die ganze Situation zu geben. Im Namen
des Zentralvorstandes unterbreite ich Ihnen folgende,
einstimmig gefaßte

Resolution:
„Der Schweiz. Gewerbeverein wird auch fernerhin

prinzipiell für das Zustandekommen der Kranken- und
Unfallversicherung tatkräftig wirken. Er hält dafür,
daß die Arbeitgeber die Kosten der Versicherung der
Betriebsunfälle und Berufskrankheiten übernehmen
können, erachtet aber die daherige Belastung für seinen
Stand als das äußerst zulässige Maß.

Mit Bezug auf die Versicherung gegen Krankheiten
aus andern Ursachen können aus den genannten und
aus prinzipiellen Gründen dem Arbeitgeber für fein
bereits bei der Schweizerischen Versicherungsanstalt
auf feine Kosten versichertes Personal keinerlei Bei-
träge zugedacht worden.

Jeder Vorlage, -die eine derartige Belastung vor-
sehen würde, müßte sich der Verein widersetzen."

Wir haben in der Resolution nur diejenigen Vorbe-
halte aufgenommen, die für uns eoiulitio sine gua von
sind. Für die Verwirklichung unserer weiteren, bisher
nicht erfüllten Postulate werden wir selbstredend weiter
wirken; indessen hat es den Sinn, es sei die Annahme
der Vorlage nur von den in der Resolution enthaltenen
Vorbehalten abhängig zu machen. Im Sinne des letzten
Absatzes der Resolution muß die endgültige Versicherungs-
vorläge keinen Zweifel hinterlassen, daß der Arbeitgeber,
der sein Personal auf seine Kosten bei der Schweizerischen
Persicherungsanstalt versichert hat, von jeglichen weiteren
Beiträgen an die Krankenversicherung oder von Lohn-
Zahlungen an das Personal während Erkrankungen ent-
hoben ist.

Und nun, meine Herren, gestatten Sie mir noch einige
Worte als Schluß.

In allen zivilisierten Ländern strebt man dermalen
flach sozialen Reformen. Würde sich der Gewerbestand
dieser Zeitströmung grundsätzlich widersetzen, so würde
der Zeitgeist über ihn hinwegschreiten. Würden andere
Ständesfihren Mitarbeitern bessere Arbeitsbedingungen
gewähren, so würden bald genug die intelligenten und

strebsamen Elemente dem Gewerbestand den Rücken kehre«

was zu einer langsamen, aber sicheren Versumpfung
dieses Standes führen müßte.

Die Beschlüsse unserer Delegiertenversammlungen vo«

Solothurn (1904) und St. Gallen (1907), sowie die

Stellungnahme unserer Zentralleitung, die sie der Vor-

läge in allen ihren Stadien zuteil werden ließ, beweise«,

daß wir die Frage nicht nach dem Geldsack beurteile«,

daß wir nicht Gegner, sondern überzeugte Förderer der

Kranken- und Unfallversicherung sind. Wir wollen nicht

hinter dem Ausland zurückbleiben. Wir erachten es als

Pflicht, mitzuwirken, daß unsere Mitarbeiter und ihre

Angehörigen vor Mangel und Elend geschützt werde«,

wenn sie durch unverschuldetes Mißgeschick während der

Ausübung des gemeinsamen Berufes krank oder invalid

werden oder gar das Leben verlieren. Das große Werk

sorgt aber nicht nur für die Arbeiter. Zufolge unserer

Bemühungen genießt auch der Meister von seinen Seg-

nungen. Und wir wollen hoffen, es werden recht viele

kleine Betriebsinhaber davon Gebrauch machen, um sich

und die Angehörigen vor den Folgen schwerer Schicksals-

schlüge zu bewahren.
Man bezeichnet die Vertreter des Gewerbestandes »st

und gar leichthin als „Reaktionäre". Unsere Haltung

zu der Vorlage könnte diese Qualifikation nicht recht-

fertigen. Mit der Uebernahme, der großen Mehrlaste«

leisten wir an zeitgemäße Reformen weit mehr als die

Sozialpolitiker, die ihren Beitrag nur in Worten spende«

können. Und die Voraussetzungen, die wir zu mache«

gezwungen sind, sind auch sozialpolitisch so sehr begründet,

daß man es nicht uns zur Last legen könnte, wenn wir

durch Mißachtung jener Voraussetzungen gewaltsam i«

das Lager der Opposition oder gar der Reaktion ge-

trieben würden,
Indem wir aber aus allen übrigen Vorbehalten kei«

„Entweder — Oder" machen, wollen wir hoffen, es

werde die endgültige Gestaltung der Vorlage unsern Bei-

fall finden können, und dann werden wir aber auch

mit allen Mitteln und freudig für das Zustandekommen

der Kranken- und Unfallversicherung wirken.

Im Namen des Zentralvorstandes empfehle ich Ihm
die Annahme der vorgeschlagenen Resolution.

MgeMin«! Sa««««».
Bauwesen w Rorschach. (Einges.) Die Bautätig-

keit in Rorschach und Umgebung ist momentan etwas

flau, was dem Umstände zuzuschreiben ist, daß der

Geschäftsgang in der Stickerindustrie noch sehr zu wm-

schen übrig laßt. Einigs kleinere Bauten gehen der

Vollendung entgegen, Neubauten sind auf kommendes

Frühjahr einige in Aussicht, darunter die Ueberbauu«

des Klosterareales St. Scholastik« durch Herrn Dr. Harn

in Goldach.
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